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men will . Erst mutz lange um die Forin ! der Lebens¬
mittelverteilung gekämpft werden , bis endlich End :
1917 das Bestelliystem eingeMrt wurde, das sich
ganz gut bewährt , soweit eben Lebensmittel ausge¬
geben werden . Anfang 1917 hatte die damalige
Verwaltung der städtischen Lebensmittelstelle große
Schwierigkeiten von dem Geschäftsführer des Kom -
mimalverbandes die zustehenden Lebensmittelmengen
z,l erhalten . Es bedurfte langer Kämpfe und Be¬
schwerden beim Ministerium , ehe d-e Sache in Ord¬
nung kam . Jetzt bringt der Kommunalverband die
zustehenden Lebensmittel rechtzeitig bei und nun ver-

Amtliche Bekanntmachung .

Bekanntmachung .
Eaatkartoffeln betr.

'

An die Bürgermeisterämter des Bezirks.
1 . Zwecks Lieferung von Saaikarioffela aus anderen

Kommunalverbänden hat der Bezieher mit seinen Lieferanten
einen schrifilichen Vertrag bis spätestens 30 . April 1918
abzuschließen .

Oer Antrag auf Genehmigung , dem der Vertrag , sowie

Bekanntmachung .
Schließung von Wegübergängen betr.

Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis , daß nach An»-
ordnung der Gr. Bahnbauinspektion Karlsruhe , der Weg---
Übergang über die Güterbahn Ettlingen -Karlsruhe , Nangler-
bahnhof bei Km 2, 788 in der Nähe der Wartstation l
bis aus Weiteres bei Nacht geschlossen wird und zwar :
in den Monaten November bis mit Februar von 6 Ahr-

abends bis 7 Ahr morgens ,
in den Monaten März, April, September, Oktober von 9 Ahr

abends bis 5 Ahr morgens , .»
Mai bis mit August von 10 Ahr abends

Ahr morgens .

ches Verkündigungsblatt
für den Amtsbezirk Ettlingen .

11 . April 1918 .
Bürgermeisteramt :

Huegel . Müller.

öekanntmachung .

Erscheint jeweils Samstags .
Bezugspreis für Einzelbezug durch die
Post oder vom Verlag vierteljährl . 1 Mk.
Zeilenpreis 30 pfg . Kriegszuschlag10 % .

Druck und Verlag :
Buch - & Steindruckerei N . Barch

in Ettlingen.
Telefon 78 . - Kronenstraße 26.

Nr. 36. Ettlingen, Montag, den 22 . Aprll. 1918.

DeLannrmacyungen.

Nr . W . IV . 900/4 . K .R .A .,

betreffend Beschlagnahme , Bestandscrhebnng
«nd Höchstpreise von Lumpen und neue»

Stoffabsällen aller Art .

12 . Juli 1917 ( Reischgesetzbl. S . 604) 3 mit dem Bemerken
zur allgemeinen Kenntnis gebracht, baß Zuwiderhandlungen
nach den in den Anmerkungen abgedruckten Bestimmungen
bestraft werden , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind . Auch kann der Betrieb des
Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fern¬
haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . Sep¬
tember 1913 ( Reichsgesetzbl. S . 603 ) untersagt werden .
8 1 . Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

iermit die Abnehmer von elektrischem Licht - ,
if die im amtlichen Berkündigungsblatt vom

veröffentlichte Ortsvorschr st über die Ein¬
erbrauchs elektrischer Arbeit besonders auf«

, 11 . April 1918.
Bürgermeisteramt :

Huegel . Müller.

Verein
!N .
n Gaatkar -
>rgen Oiens-
, 7 - 11 Ahr
>f abgegeben .

Nuhige Beamtenfamille
sucht auf 1 . Juli oder früher
eine
3 - 4 Zimmer.

Wohnung
mit Zubehör . Angebote an
die Geschästsstelle ds . Bl.

Born 9 . April 1918.
Die nachstehende Bekanntmachung wird ans Grund

des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni
1831 in Berbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915
( Reichsgesetzbl. S . 813 ) — in Bayern auf Grund der Aller¬
höchsten Beiordnung vorn 31 . Juli 1914 — , des Gesetzes ,
betreffend Höchstpreise, vom 4 . August 1914 ( Reichsgesetzbl.
S . 339 ) ln der Fassung vom 17 . Dezember 1914 ( Reichs-
gesetzbl . S , 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
über die Änderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar 1915,
23 . März 1916 und 22 . März 1917 <Reichsgesetzbl . 1915,
S . 25, 1916 S . 183 und 1917 S . 253) l

*

, ferner — auf
Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums — auf Grund
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf in der Fassung vom 26 . April. 1917 ( Reichsgesetzbl.
S . 376 ) und 17 . Januar 1918 ( Reichsgesetzbl . S . 371 3
sowie der Bekanntmachung über Auskunftspflicht vom

* Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft :

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet :
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages

auffordert , durch den die Höchstpreise überschritten
werden , oder sich zu einem solchen Vertrage er¬
bietet ;

3 . wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung
( §§ 2, 3 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise) be¬
troffen ist , beiseitefchnfft, beschädigt oder zerstört :

4 . wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen , für die Höchstpreise test¬
gesetzt sind , nicht nacklömmt :

6 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise
festgesetzt sind , dem zuständigen Beamten gegenüber
oerbeimlicht :

6 . wer den nach 8 5 des Gesetzes , betreffend Höchst¬
preise , erlassenen Ansführungsbestimmungen zu -

t widerhandelt .
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1

oder 2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des
Betrages zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten
worden ist oder in den Fällen der Nr . 2 überschritten werden
sollte : übersteigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so
ist aut ihn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände
kann die Geldstrafe bis ans die Hälfte des Mindestbetrages
ermäßigt werden .

In den Fällen der Nr . 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist : auch kann neben
Gefängnisstrafe ans Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden ,
ohne Unterschied, ob ne dem Täter gebären oder nicht.

- Aut Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬
straft '

1 . . .
2 . wer unbefugt einen beichlagnabinten Gegenstand bei - '

ieitesckafft, beschädigt oder zerstört, verwendet , ver¬
kauft oder kaust oder ein anderes Verünberungs -
oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt : -

8 . wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln ,
znwiderbnndelt :

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬
widerbandelt .

Von dieser Bekanntmachung iverden betroffen : sämt¬
liche vorhandenen und weiter anfallenden Lunfpen aller
Art ( auch karbonsierte , einschließlich Alpaka- , Beiderwand - ,
Warp - , Zanella - usw . Lumpen ) sowie neue Siosfabfälle ,
die aus tierischen oder pflanzlichen , auch iunstseidenen
Spinnstoffen oder deren Mischungen bestehen.

Unter Lumpen im Sinne dieser Bekanntrnacyung sind
zu verstehen : alle gebrauchten Web- , Wirk- , Strick- und
Filzwaren sowie die aus ihnen hergeftellten Waren , soweit
sie wirtschaftlich und handelsüblich ihrem ursprünglichen
Verwendungszweck nicht mehr zu dienen geeignet sind 3.
Gebrauchte Seilerwaren ( auch altes Tnuwerk ) sind Lumpen
im Sinne dieser Bekanntmachung , sofern sie ihrem ur¬
sprünglichen Verwendungszweck infolge ihres derzeitigen
Zustandes nicht mehr dienen .

Unter Stoffabfällen im Sinne dieser Bekanntmachung
sind zu verstehen : alle Teile von Web- , Wirk- , Strick- , Filz -
und Seilerwaren , die bei ihrer Herstellung oder Verarbei¬
tung 6 entfallen .

8 2 . Beschlagnahme .
Alle von der Bekanntmachung betroffenen .Gegenstände

weiden hiermit beschlagnahmt .
8 3 . Wirkung der Beschlagnahme .

Die Beschlagnahme bat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den van ihr berührten Gegen¬
ständen verboten ist und rechtsgeschästttche Verfügungen
über sie nichtig sind , soweit sie nicht aus Grund der folgen¬
den Anordnungen erlaubt werden . Den rechtsgeschäft-
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen .

Als uirerlauhte Verarbeitung gilt bereits jedes Vor -
üereitungSverfahren , wie das Einfetten , Reißen , Schnei¬
den , Waschen, Färben , Bleichen usw.

Trotz der Beschlagnahme ist jedoch das Sortieren der
beschlagnahmten Gegenstände erlaubt .

o 4 . Berüusterungserlaribnib .
Trotz der Beschlagnahme ist . die Veräußerung und

Lieferung der von dieser Betanntistachung betroffenen
Gegenstände an Personen und Firmen erlaubt , welche ge¬
werbsmäßig den . Handel oder die Sortierung von Lumpen
und neuen Stoffabfällen betreiben , sofern diese Personen
nicht Verarbeiter solcher Gegenstände sind . Der Kriegs -
wollbedarf - A . - G . in Berlin und der Kriegs - Hadern - A . - G.
in Berlin ist eö gestattet , die beschlagnahmten Gegenstände
auch an Verarbeiter zu veräußern und zu liefern .

3 Wer vorsätzlich die Ausiunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht , oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäfts¬
briefe oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Unter¬
suchung der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert ,
oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher ein-
zurickteri oder zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis
zu iechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft : auch können
Vorräte , die verschwiegen worden sind , im Urteile als dem
Staate verfallen erklärt werden , ohne Unterschied, ob sie
gern Auskunftspflichtigen gehören oder nicht .

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er aut Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht ,
oder wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher ein¬
zurichten oder zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark bestraft .

3 Stoffmuster , Reisemuster und ähnlichen Zwecken
dienende Tertilabschnitte sind Lumpen im Sinne dieser Be -
kanntmachnifg , soweit »re ihrem ursprünglichen Verwen¬
dungszweck nicht mehr dienen .

3 Unter Verarbeitung ist bei Seilerwaren auch das
Autlösen oder Umschlagen zu verstehen.

Olatz 20.

Kinderloses Ehepaar sucht
3 —4 Zimmer -

Wohnung
mit Glasabschluß auf sofort
oder später zu mieten .

Näheres in der Geschäfts »
stelle ds. Bl.

«
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nähme deutscher Schiffe, die in holländischen Häfen
den vollen Schutz des holländischen Staates genieffm,
Wnnte nur unter Verletzung der holländischen Sou -
Deränität durch den Verband durchgeführt werden .
Wserdings wird der Verband nach der bisherigen
Gattung Hol jandls nicht im Unklaren darüber fein, daß
die holländische Regierung sich eme derartig schwere

^Verletzung ihrer Neutralität nicht gefallen lassen wird>
denn in Holland ist mehrsiajch ausdrücklich erklärt
worden, daß derjenige als Hollands Feind gelten
«werde, der die holländische Souveränität verletzt .
Diese Auffassung wird zweifellos au '

lAollanhs im vorliegenden Fall liest iw

Aus Stadt und -Land .
Ettlingen , den 22 . April 1918.

. * Wegen großen Stoffandranges mußten einige Einsen¬
dungen, darunter auch der Bericht über das gestrige Konzert,
auf morgen zurückgestellt werden.

4- Das Eiserne Kreuz 1. Klaffe" ist dem Kriegsfrei¬
willigen Hermann Kühn verliehen worden . Der junge
Soldat zeichnete sich bei den furchbaren Kämpfen im Westen
hervorragend aus und erhielt schon vor längerer Zeit die
‘ 1 -'« . -O . —n &ro<1t 9 dfrtt Tl>

Laiidesvorstand und die Organisation der Arbeiter¬
schaft dem entschlafenen Freunde den letzten Eruff wid¬
mete . Dann wurde der Sarg den Flammen über¬
geben .

B .C . Karlsruhe , 21 . April. In Rüppurr ist ge¬
stern nachmittag in einem Hause an der Langen
Straffe Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl brannte
nieder . Der Schaden ist beträchtlich.

BL. Mannheim , 21 . April. Oer Stadtrat hat die
Erhöhung der Äegräbnis-Feuerbesiattungs - und Familien -
plahtaxen und gleichzeitig eine Neuregelung der Oenkmal-

Kamps in Wladiwostok.
London. 20 . April. (WTB .) Mel

terschen Büros . Die „Daily Mall " e
tkio vom 10 . April : Gestern feuerten
in der Dunkelheit bolschewistische %
japanischen Marinetruppen. Diese hc
juste und erwiderten das Feuer.

Der Gefansenenausiausch mit
WTB . (Amtlich .) Der Gefangen

Puffland , der nach dem Abschluss der l
sm.it unseren östlichen Gegnern bevor
bereits hervorgehoben wurde, nicht
Rückkehr aller deutschen Kriegs- und
(führen , da die weiten Entfernungen i
lager und Verschiebungsplstze in Ru>
Wrch den Krieg und die inneren Unrri
gestörten Verkehrsverhältnisse dem
sllmgekehrt wird natürlich schon weg
größeren Zahl der in unserer Hand
fangenen und wegen der Injanspruchi
scheu Verkehrsmittel durch den noch-
(Kriegszustand mit unseren westliche
Abtransport dieser Gefangenen auch
ham vor sich gehen können und sich a
!Zeit ausdehnen. Die Russen werden !
abzufinden haben wie unsere Gesang
sie den Vorteil voraus haben, in
Haltmssen den Zeitpunkt ihrer Heimr
falls sie es nicht vorziehen , überha
land zu bleiben .

A-Jootse.Wße.
Berckn. 22 . April. (WTB . ) Amt !

Teile des Aermelkanals, auf der Lir
-wiegend die Kriegs-Materialtranspa
des vor sich gehen , hat eines unserer
Mandant Oberleutnant zur See Wc
jibeladenen englischen Dämpfer „Hio
<5660 BRT . ) und einen weiteren
BRT . groffen Dampfer abgeschosse
aus grotzem, stark gesichertem Gelei:
famt-Tonnenzahl nach neuerdings ein
jungen 15 000 BRT .

Der Chef des Admiralstab

politische Kundl
4aden und die neuen Skeuslplän
B .C . Der Karlsruher Mitarbei

burger Post" schreibt seinem Blatt
Bild der badischen Finanzlage erfäl

, durch die soeben bekannt gewordenen
Reiches . Gelangen die Entwürfe ül
Weinsteuer zur Einführung, so bet
Merkteuergesetz einer entsprechenden

[ der Betrag an Biersteuer, der der :
'

la }je nach Ablieferung der AusM
'

Reichskasse noch verbleiben wird, br
fchernlichkeit nach einen nicht unerhel

^
äusfjall für die badische Staatskasse '

Einführung einer Reichsweinsteuer
badische Weinsteuer . deren Ertrag jä
und 2,5 .Millionen schwankt, aufgehc

teiben Ausfälle bedürfen eines Erfa
ung neuer Einnahmequellen, und d

alsbald nach Annahme der Reichs«!
Reichstag dem gegenwärtigen Land
gierungsvortäge zugehen müssen .

Herzog Arietmch ». von J
Dessau, 21 . April . (WTB .) He

von Anhält ist auf Schloff Balten
kurz vor 7 Uhr gestorben. Der
19 . August 1856 [geboren worden.

Am 2 . Juli 1889 fand seine Be

Erreichen die beschlagnahmten Gegenstände eines
Eigentümers eine Menge von 1000V kg , so ist eine Ver¬
äußerung oder Lieferung nur noch an einen der von der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich PreußischenKriegs¬
ministeriums jeweils beauftragten Sortierbetriebe zulässig ,
deren Namen im Deutschen Reichsanzeiger bezw. in den
Amtsblättern der Bundesstaaten veröffentlicht sind ".

Mengen , deren Ankauf von drei beauftragten Sortier¬
betrieben abgelehnt worden ist , dürfen an die Kriegswoll -
bedarf-A . - G. und an die Kriegs-Hadern-A . - G. in Berlin
veräußert und geliefert werden . Angebote sind an die
Lumpen- Verwertungs -Zentrale in Berlin zu richten .

Beauftragte Sortierbetriebe dürfen die beschlagnahm -
ten Gegenstände nur an die Kriegswollbednrf- A . - G., Ber¬
lin SW 48 , Verl . Hedemannstr. 1—6 , oder an die Kriegs-
Hadern - A . - G . , Berlin SW 19 , Leipzigers . 76, veräußern
und liefern . Angebote derartiger Mengen sind an die von
den beiden vorbenannten Gesellschaften gemeinschaftlich
gebildete Lumpen - Verwertungs -Zentrale in Berlin SW 19 ,
Leipziger Sir . 76, zu richten .

Die Veräußerung und Lieferung von Gegenständen,
welche sich im Eigentum von Verarbeitern befinden, ist bis
zum 13 . Mai 1918 unmittelbar an die Kriegswollbedarf-
A .- G. und Kriegs- Hadern - A . - G . gestattet. Erfolgt die Ver¬
äußerung derartiger Mengen an die vorbenannten Stellen
nicht bis zum 18 . Mai 1918, so ist ihre Enteignung zu ge¬
wärtigen .

. 8 5. Verwendungö - und Verarbeitungserlaubnis .
Trotz der Beschlagnahme dürfen die im Haushalt vor¬

handenen und anfallenden beschlagnahmten Gegenstände
für die Zwecke des eigenen Haushalts verwendet und ver¬
arbeitet werden.

Ferner ist trotz der Beschlagnahme die Verarbeitung
der von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
gestattet:

*) aus Grund eines mit Genehmigung der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums von der Kriegswollbedarf- A . - G . oder
der Kriegs-Hadern -A . - G . ausgestellten Reißerlaubnis¬
scheines -

b) sofern sie von einer Heeres- oder Marinebebürde zu
einem bestimmten Zweck zugeteilt worden sind und
bestimmungsgemäß verwendet werden.

Die Verarbeitung auf Grund der Vorschrifterr zu a
und b ist nur gestattet, wenn ein Abdruck dieser Bekannt¬
machung an der Arbeitsstätte an sichtbarer Stelle aus-
bängt

8 6 . Meldepflicht und Meldestelle .
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen*

stände <8 1) unterliegen einer Meldepflicht, sofern die
Gesamtmenge bei einer zur Bieldung verpflichteten Person
usw. <8 71 mindestens 10« kg ( hundert Kilogramm ) beträgt.

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen . Erreicht
die Gesamtmenge an meldepflichtigen Gegenständen bei
einer zur Meldung verpflichtetenPerson ustv . ( 8 7 ) 25000 kg,
so ist neben der allgemeinen eine besondere Meldung auf
dem Meldeschein I- . P . ( § 9 ) zu erstatten.

Alle Meldungen sind auf amtlichen Meldescheinen ( 8 91
an das Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin
SW 48, Verl . Hedemannstr. 10 , mit der Aufschrift „Betrifft
Lumpenbeschlagnahme" zu richten .

8 7. Meldepflichtige Personen .
Zur Meldung verpflichtet sind

1. alle Personen, die meldepflichtige Gegenstände im
Gewahrsam haben,

2. gewerbliche und landwirtschaftliche Unternehmer,
3 . öffentlich -rechtliche Körperschaften und Verbände.

Vorräte, die sich am Stichtage (8 81 nicht im Gewahr¬
sam eines Eigentümers befinden, sind sowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden , der sie
an diesem Tage im Gewahrsam hat ( Lagerhalter usw .)

8 8 . Stichtag und Meldefrist .
Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der

am Beginn des 15 . April 1918 ( Stichtag ) , für die späteren
Meldungen der am Beginn des 15. Tages eines jeden Monats
( Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend.

Die erste Meldung ist bis zum 25. April 1918, die spä¬
teren Meldungen sind bis zum 25 . Tage eines jeden Monats
zu erstatten.

" Verzeichnisse der beauftragten Sortierbetriebe sind
bei der Kriegs-Rohstoff-Abteilung ( Sektion W IV) des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW 48,
Verl . Hedemannstraße 10 , erhältlich .

‘ Abdrucke der Bekanntmachung sind bei der Vordruck¬
verwaltung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Berlin SW 48.
Verl . Hedemannstraße 10 , erhältlich .

v 9 . Meldescheine .
Die vorgeschriebenen amtlichen Meldescheine sind bei

der Vordruckverwaltung der Kriegs-Rohstoff- Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW 48 ,
Verl . Hedemannstr . 10 , unter Angabe der Vordrucknummer
Pst . 2015b , die Meldescheine P - P . unter Angabe der Vor¬
drucknummer Pst 2015o , anzufordern.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher
Unterschrift und genauer Adresse zu versehen . Der Melde-
schein darf zu anderen Mitteilungen als zur Beantwortung
der gestellten Fragen nicht verwendet werden .

Bon den erstatteten Meldungen ist eine zweite Aus¬
fertigung ( Abschrift, Durchschrift, Kopie ) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspavieren zurückzubehalten.

8 10 . Lagerbuchführung nnd AuSkuilftserteilung.
Jeder Aielöevflichtige <88 6 und 7 ) bat ein Lagerbuch zu

führen , aus dem jede Änderung in den Vorraismengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der
Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerbüch führt , braucht
ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten der Militär- oder Polizeibehörden ist auf
Anfordern zu gestatten , die Geschäftsbriefe und Geschäfts¬
bücher einzuseben sowie Betriebseinrichtungenund Räume
zu besichtigen und zu untersuchen , in denen meldepflichtige
Gegenstände erzeugt , gelagert oder feilgebalten werden oder
zu vermuten sind .

i 11 . Höchstpreise .
Die für die von dieser Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände zu zahlenden Preise dürfen die in den beifolgen¬
den Preistafeln für die einzelnen Klassen von Lumpen und
neuen Stoffnbsällen festgesetzten Höchstpreise nicht über¬
schreiten.

Für diejenigen Gegenstände , die nicht unter eine der
in den Preistafeln aufgeführten Klassen fallen, richten sich
die Preise nach dein Preise der Klasse, welcher die Gegen¬
stände nach ihrer gesamtenBeschaffenheit am nächsten kommen .

Anmerkung. Es ist genau zu beachten , daß die fest'
gesetzten Höchstpreise diejenigen Preise sind , die auch die
Kriegswollbedarf -A .-«', . und die Kriegs -Hadern-A .-G .
höchstens bezahlen dürfen. Bei den im 8 4 erlaubten Ver-
äußerungsgeschästen über Lumpen und neue Stoffabfülle
müssen deshalb die Preist' entsprechend niedriger angesetzt
werden.

Es ist ferner zu beachten , daß die festgeletzten Preise
die höchsten Preise sind, die beide Gesellschaften für die
in der Preistafel bezeichneten Sortimente bezahlen dürfen»
für minderwertige Sortimente werden beide Gesell¬
schaften einen wst '»rechend niedrigeren Preis bezahlen.

w . ZabltmssbedmauuLLr:.
Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel , die Kosten

der Beförderung bis zum nächsten Güterbabnhof oder bis
zur nächsten Schiffsladestelle sowie die Kosten der Verladung
und Besorgung der Bedeckung ein . De Kosten für den
Gebrauch von Wagendecken sind nach den Preiserr des Decken¬
tarifs der Staatseisenbahn des Abgangsortes, auch bei der
Verwendung eigener Decken des Verkäufers , vom Käufer zu
tragen.

Für Knpzüchen sind bis zu 1,20 M für 1 *g , mt sonstige
Säcke oder Packhüllen bis zu 0,40 M für 1 kg , für die bei
Preßballenvackung zu verwendende Draht- und Banüeisen-
verschnürung bis zu 0,20 M für 1 kg vom Käufer zu erstatten .

Die Höchstpreise gelten für Nettogewichtund Barzahlung
innerhalb 30 Tagen vom Tage des Versandes der Waren.
Wird der Kaufpreisgestundet , so dürfen b s zu 2 v. H. Jahres¬
zinsen über Reichsbankdiskont zugeschlagen werden.

8 13 . 'Ausnahmen.
Anträge auf Bewi ligung von Ausnahmen von den An¬

ordnungen dieser Bekanntmachung sind an die KriegS -Roh -
stoff-Abteilung ( Sektion W . IV ) des Königlich Preußischen
Kriegsministeriumszu richten . Die Entscheidung über Aus¬
nahmeanträge, welche die Festsetzung der Höchstpreisebetreffen,
behält sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber
vor .

8 14 . Anfragen und Anträge..
Anfragen und Anträge bezüglich der Meldepflicht (88 6

bis 10 ) sind an das Webstoffmeldeamt der KriegS -Rohftoff -
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums, •
Berlin SW 48, Verl. Hedemannstr . 10 , alle übrigen Anfragen
und Anträge sind an die .Kregs -Rohstoff -Abteilung ( Sektion
IV ) des Königlich Preußischen Kriegsministcriums , Berlin
SW 48, Verl. Hedemannstr . 10, zu richten und am Kopf des
Schreibens mit der Aufschrift

„Betrifft Lumpenbeschlagnahme "

zu versehen .
8 15. Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 9 . April 1918 in Kraft .
Gleichzeitig werden folgende Bekanntmachungen aufgehoben:

Nr. W. IV . 900/4 . 16 . K.R .A. vom 16 . Mai 1916, be¬
treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Lumven und treuen Stoffabfällen aller Art :

Prinzessin Marie von Bälden , der
zen Wilhelm von Baden , sliatt . Di
geblieben. Erbe des Herzogstuhls
der Anger« Bruder des Herzogs,

- 18 . April 1861 geboren wurde. A
der Prinzessin Luise von Sachsen¬
drei Söhne und eine Tochter hervor, so daff die Zu-

.knifft des alten Geschlechts nach - menschlichem Ermessen
gesichert erscheint.

*

«0

lameni. uanrx oewegre na* umer -ir -aueuueuw Gi¬
rier Musikkapelle der Leichenzug nach dem Krema¬
torium. wo Landtaigsabgeordneter Geiff -Mannheim
für die sozialdemokratische Landtagsfraktion, für den

U IIUm ^ KVÜ ^ iV A«

werden können . Es ist merkwürdig , daff die Leben«
Mittelverteilung in Ettlingen , trotz aller Bemühung^
von den verschiedensten Seiten , nicht in Ordyung koni



men will . Erst mutz lange um die Form! der Lebens¬
mittelverteilung gekämpft werden , bis endlich. Ende
1917 das Bestellsystem eingeMrt wurde , das sich
ganz gut bewährt, soweit eben Lebensmittel ausge¬
geben werden . Anfang 1917 hatte die damalige
Verwaltung der städtischen Lebensmittelstelle große
Schwierigkeiten von dem Geschäftsführer des Kom-
munalverbandes die zustehenden Lebensmittelmengen
zit erhalten. Es bedurfte langer Kämpfe und Be¬
schwerden beim Ministerium, ehe d'e Sache in Ord¬
nung kam . Jetzt bringt der Kommunalverband die
zustehenden Lebensmittel rechtzeitig bei und nun ver -
r i t • P '1*L£ f4 •vtiWSpf

Amtliche Bekanntmachung .

Bekanntmachung .
Eaatkartoffein betr .

'

An die Bürgermeisterämter des Bezilks.
1 . Zwecks Lieferung von Saaikartoffelii aus anderen

Kommunalverbänden hat der Bezieher mit seinen Lieferanten
einen schriftlichen Vertrag bis spätestens 30 . April 1918
abzuschließen.

Oer Antrag aus Genehmigung, dem der Vertrag, sowie
, r .-c. ' .- _ s. . j _ td

Bekanntmachung .
Schließung von Wegübergängen betr.

Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis, daß nach An»
ordnung der Gr . Bahnbauinspektion Karlsruhe , der Weg-'-
Übergang über die Güterbahn Ettlingen-Karlsruhe , Rangier-
bahnhof bei irm 2, 288 in der Nähe der Wartfiativn l
bis auf Weiteres bet Nacht geschlossen wird und zwar .-

in den Monaten November bis mit Februar von 6 tlhr>
abends bis 2 klhr morgens,

in den Monaten März , April, September, Oktober von s Uhr
abends bis 5 Uhr morgens, -

Mai bis mit August von 10 Uhr abends
Uhr morgens.

Skr. W. IV. 1900/11. 16 . K .R .A . vom 25 . Januar 1917 ,
betreffend Nachtragsbekanntmachung zu der Bekannt¬
machung Ikr. W . IV. 900/4. 16. K .R .A . ,-

Nr . IV . IV. 2900/9. 17 . K .R .A . vom 6 . November 1917,
betreffend Nachtragsbekanntmachung zu der Bekannt¬
machung Nr . W . IV. 900/4 . 16 . K .R .A . ,-

Nr . W . IV . 950/4 . 16 . K .R .A . vom 16. Mai 1916 , be¬
treffend Höchstpreise für Lumpen und neue Stoff¬
abfälle aller Art,-

Nr . W . IV . 1950/11. 16 . K.R .A . vom 25 . Januar 1917,
betreffend Nachtragsbekanntmachung zu der Bekannt¬
machung Nr . IV. IV. 950/4 . 16 . K .R .A .

Preistafel 1.
( Meldeschein 4A ) .

Masse Bezeichnung
A . a) Alte wollene Stricklumven.

Pfennig
das kg

1 . Original bunt Woll- Gestricktes , alle Farben
außer weiß fein und halbfein . . . . . . .

2. Original bunt Woll- Gestricktes , alle Farben
außer weiß grob ( mit Mohär ) .

3. Original weiß Woll- Gestricktes fein und halbfein
4. Original weiß Woll- Gestricktes, grob ( mit Mohär)
4s . Original weiße Wollwatte , frei von Roßhaar .
5. Original bunt -wollene Zephirs und Trikots in

Men Farben außer weiß und Naturfarbe , frei
von Waffeltüchern . •

5a . Original bunte wollene Waffeltücher , alle Färb .
6. Original weiß und naturfarbig wollene Zephirs

und Trikots . . . . . .
7. Sonstige alte wollene Stricklumpen , soweit solche

unter 1 bis 6 nicht aufgeführt sind .

200

170
425
350
425

290
250
480

b ) Alte halbwollene Stricklumpen .
8. Original bunt Halbwoll - Gestricktes , Westen,

Jacken und Sweaters , alle Farben außer weiß 50
9 . Original weiß Halbwoll - Gestricktes , Westen,

Jacken und Sweaters . 125
10 . Original bunt halbwollene Zephirs und Trikots

in allen Farben außer weiß und Naturfarbe 120
11 . Original weiß und naturfarbig halbwollene

Zephirs und Trikots , einschließlich Eiderdaunen -
und Lnmmfelltrikots . 175

12 . Sonstige alte halbwollene Stricklumpen , soweit
solche unter 8 bis 11 nicht aufgeführt sind . . —
c ) Nene wollene Strick- und Wirkwarenabfälle .

13 . Neue weiße Zephir - und Knmmgarn - Woiltrikot-
abfälle . 875

14 . Neue normaifarbige Zephir - und Kammgarn -
wolltritotabfälle . 725

15 . Neue bunte Zephir - , Kammgarn - und Streich¬
garn - ( auch Golfer - ) Wolltrikotabfälle . . . . 625

16 . Neue wollene Rndfahr -Trikotabfälle <Sweatersi 525
17. Neue wollene ( Kammgarn - ) Handschuh-Trikot -

abfalle . 575
18 . Sonstige neue wollene Strick- und Wirkwaren¬

abfälle , soweit solche unter 13 bis 17 nicht auf -
genihrt sind . . . ' . . . —

d ) Neue halbwollene Strick- und Wirtwarenabfälle .
19 . Neue weiße halbwollene Kammgarn - und

Zephirtrikotabfälle . 375
20 . Neue normalfarbige halbwollene Kammgarn -

Trikotabfälle . 350
21 . Neue Helle halbwollene Zephirtrikotabfälle . . 200
21 » . Neue bunte halbwollene Zephirtrikotabfälle . 175
32 . Neue halbwollene Radfahr -Trikotabfälle <Swea¬

ters ) . 150
23 . Neue normalfarbige Streichgarn -Halbwolltrikot -

abfälle über 3 v . H . Wollgehalt . 300
24 . Neue normalfarbige Streichgarn- Halbwoll- <Vi¬

gogne - ) Trikotabfälle unter 3 v . H . Wollgehalt . 225
25 . Neue buntfarbige Lammfell - / Eiderdaunen - und

Streichgarn -Halbwolltrikotabfälle . 150
25a . Neue original halbwollene ( Kammgarn - ) Hand¬

schuh-Trikotabfälle , alle Farben . 180
26 . Neue weiße halbwollene Lammfell - und Eider -

daunen -Trikotabfälle . 250
27 . Neue Kamelhaar -Halbwolltrikotabfülle . . . . 250
28 . Sonstige neue halbwollene Strick- und Wirk¬

warenabfälle , soweit solche unter 19 bis 27 nicht
aufgeführt sind . —

B a ) Alte wollene Tibetlumpen .
89 . Alte original bunte wollene Tibetlumpen , alle

Farben außer weiß und alle Qualitäten außer
Musselin . 170

80 . Alte original weiße wollene Tibetlumpen außer
Musselin . . 450

31 . Me belle und bunte wollene Dtusselinlumpen ,
alle Farben und Qualitäten außer weiß . . . 250

32 . Alte weiße wollene Musselinlumpen . . . . 500
33 . Sonstige alte wollene Tibetlumpen , alle Farben ,

soweit solche unter 29 bis 32 nicht aufgeführt sind —

b ) Neue wollene Tibetlumpen .
34 . Neue bunte wollene Tibetlumpen , alle Farben

und Qualitäten außer weiß und Musselin . . 200
35 . Neue weiße wollene Tibetlumpen außer Muffel . 600
36. Neue belle und buntfarbige wollene Musselin¬

abschnitte, außer weiß . 300

Klasse Bezeichnung fcTU
37 . Neue weiße wollene Musselinabschnitte . . . 70(
38 . Sonstige neue wollene Tibetlumpen , soweit

solche unter 34 bis 37 nicht aufgeführt sind . -

• ) Alte wollene ungetrennte Tibetlumpen .
39 . Tibet - und Weichwolltaillen . . . . . . 5k
40 . Tibet - und Weichwollnäbte . . 3(

»
C. a ) Alte wollene Flanell - , Lama - und Weichwollnmpeu
41 . Alte original wollene Flanell - , Lama - und

Weichwollumpen , alle Farben ohne weiß . . 10s
42. Alte original weiße wollene Flanell - , Lama - und

Weichwollumpen . 272
43 . Sonstige alte wollene Flanell - , Lama - und

Weichwollumpen , soweit solche unter 41 und 42
mcht aufgeführt sind . —

b ) Neue wollene Flanell - , Lama - und Weichwollumpen .
44 . Neue original bunte wollene Flanell - , Lama -

und Weichwollabschnitte, alle Farben ohne weiß
( frei von Stanzabfällen ) . 150

45. Neue original weiße wollene Flanell - , Lama -
und Weichwollabschnitte ( frei von Stanzabfällen ) 500

46 . Sonstige neue wollene Flanell - , Lama - und
Weichwollabschnitte ( auch Stanzabfälle ) , soweit
solche imter 44 und 45 nicht aufgeführt sind .

14 . a) Alte wollene Decken- , Fries - und Filzlumpe «.
47. Alte bunte wollene Decken - und Frieslumpen ,alle Farben außer weiß . . 60
48 . Alte weiße wollene Decken - und Frieslumpen 250
49. Hartwolle und Moird ( Grobwolle und reinwol¬

lene alte Posamenten , letztere frei von Holz - und
metallischen Bestandteilen ) . . . 100

50 . Me bunte feine wollene und halbwollene Filz¬
lumpen . 30

51 . Alte weiße feine wollene und halbwollene Filz -
lumnen . 100

52. Mite weiße grobe wollene und halbwollene Fi !z-
lnmpen . . 25

53. Alte Filzhüte . . . 12
53a . Alte Filz - und Tuchlatschen . 6
54 . Sonstige alte wollene Decken , Fries - und Filz -

lirmpen , soweit solche unter 47 bis 53a nicht auf -
geführk sind . —

b ) Nene wollene Decken - , Fries - und Filzlumpen .
55. Neue bunte wollene Decken - und Friesabschnitte ,

außer weiß . 100
56. Nene weiße wollene Decken - und Friesabschnitte 400
57 . Neue , feine bunte weiche , wollene und halb¬

wollene Filzabfälle , alle Farben außer weiß . 45
58 . Neue feine weiße wollene Filzabfälle ( auch

Klavierfilze ) . 175
59 . diene bunte wollene und halbwollene Oberfilzab¬

fälle , alle Farben außer weiß . 32
60 . Neue bunte Futterfilzabfälle . 30
61 . Neue weiße Futterfilzabfnlle . 70

. 62. Neue bunte grobe Filzabfälle l Sohlen - usw . und
technische Filznbfälle ) alle Farben außer weiß 20

66 . Neue weiße grobe Filzabfälle (Sohlen- usw . und
technische Filzabfälle ) . 45

64 . Neue Feldflaschen -Filzabfälle ( Haarfilze) . . . 35
65. Sonstige neue wollene Decken- , Fries - und Filz¬

abfälle , soweit solche unter 58 bis 64 nicht auf¬
geführt sind . . ' . —

c ) Alte halbwollene Decken - und Frieslumpen .
66. Alte bunte halbwollene Decken - und Frieslumpen 40
67 . Alte weiße halbwollene Decken- und Frieslumpen 100
68 . Sonstige alte halbwollene Decken- und Fries¬

lumpen , soweit solche unter 66 und 67 nicht aus-
gesührt sind . . ■ . —
d ) Neue halbwollene Decken - und Friesabfälle .

69 . Neue bunte halbwollene Decken- und Friesabsälle 60
70 . Neue weiße halbwollene Decken- und Friesabfälle 200
71 . Sonstige neue halbwollene Decken- und Friesab -

fälle, soweit solche unter 60 und 70 nicht ausge¬
führt sind ( auch Eisbär -Abfälle ) . —

E . Alte wollene Tuch- und Kammgarnlumpen, alle
Farben und Qualitäten .

72. Alte getrennte wollene Original - Tuch- u . Tuch-
Cheviot -Lurnpeu, hart und weich gemischt, höch¬
stens 5 v . H . Halbwolle enthaltend .

72 a . Alte getrennte wollene Original - Tuch- u . Tuch-
w . Cheviot -Lumpen, alle Farben , höchstens 5 . v . H .

Halbwolle enthaltend , weiche Ware . . . ■
72 a . Alte getrennte wollene Original - Tuch- u . Tuch-
h . Cheviob -Lumpen, alle Farben , höchstens 5 v . H .

Halbwolle enthalt . , harcke gewalkte Ware
72 b . .Alke getrennte wollene Original -Kammgarn - n .

Kammgarn -Cheviot -Lumpen, höchstens 5 v . H .
Halbwolle enthaltend .

65

70

65

110

ll . April 1918 .
Bürgermeisteramt:

Huegel . Müller.

Sekannimachung .
iermit die Abnehmer von elektrischem Licht - .
if die im amtlichen Berkündigungsblatt vom

veröffentlichte Ortsvorschr st über die Äin-
erbrauchs elektrischer Arbeit besonders auf-

> ll . April 1918.
Bürgermeisteramt:

Huegel . Müller.

herein
n.
n Gaatkar-
irgen Oiens -
, 7 — 11 Uhr
»s abgegeben .

Ruhige Beamtenfamille
sucht auf i . 3uli oder frühev
eine -
3 - 4 Zimmer-

Wohnung
mit Zubehör . Angebote an
die Geschäftsstelle ds . Bl.

Kinderloses Ehepaar sucht
3—4 Zimmer-

Wohnung
mit Glasabschluß auf sofort
oder später zu mieten.

Näheres in der Geschäfts-»
»platz 20. stelle ds. Bl.

-»

i
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ma&me deutscher Schiffe , die iu holländischen Häfen

den vollen Schutz des holländischen Stna .es genießen ,
Wnnte nur unter Verletzung der holländischen Sou¬

veränität durch den Verband durchgeführt werden .

stNserdings wird der Verband nach der bisherigen
Gattung Hol wndls nicht im Unklaren darüber fein , daß

jdte holländische Regierung
'

sich erne derartig schwere
Verletzung ihrer Nmtralität nicht gefallen lassen wird ,
denn in Holland ist mehrfach ausdrücklich erklärt

teotbiert, daß derjenige als Hollands Feind gelten
«werde, der die holländische Souveränität verletzt.

Diese Auffassung wird zweifellos au
' “ “

lHvtlands im vorliegenden Fall bestim

Kampf in Wladiwostok.

Aus Stadt und ^and.
Ettlingen , den 22 . April 1918.

. * Wegen großen Stoffandranges mußten einige Einsen¬
dungen , darunter auch der Bericht über das gestrige Konzert,
auf morgen zurückgestellt werden.

Das Eiserne Kreuz 1. Klaffe" ist dem Kriegsfrei¬
willigen Hermann Kühn verliehen worden . Oer junge
Soldat zeichnete sich bei den furchbaren Kämpfen im Westen
hervorragend aus und erhieli schon vor längerer Zeit die
* t. te,y. fO * «uni r &tfnmtin ß ’fölll 9

Landesvorstand und die Organisation der Arbeiter -

schaff dem entschlafenen Freunde den letzten Gruß wid¬
mete . Dann wurde der Sarg den Flammen über¬

geben .
B .C . Karlsruhe . 21 . April . In Rüppurr ist ge¬

stern nachmittag in einem Hause an der Langen
Straße Feuer ausgebrochen . Der Dachstuhl brannte
nieder . Der Schaden ist beträchtlich!.

BC . Mannheim , .21 . April. Oer Stadtrat hat die

Erhöhung der Begräbnis-Feuerbesiattungs - und Familien¬
platztaxen und gleichzeitig eine Neuregelung der Oenkmal -

Loudon , 20 . April . (WTB .) Mel
terschen Büros . Die „Daily Mail " «
tio vom 10 . April : Gestern feuerten
in der Dunkelheit bolschewistische T :

japanischen Marinetruppen . Diese hc
Stifte und erwiderten das Feuer .

Der GeftMsenenausttmsH Mit
WTB . (Amtlich . ) Der Gefangen

Mußland , der nach dem Abschluß der ?
Mit unseren östlichen Gegnern bevor
bereits hervorgehoben wurde , nicht
Rückkehr aller deutschen Kriegs - und

führen , da die weiten Entfernungen 1

lager und Verschiebungsplätze in Ru >

Kmchden Krieg und die inneren Unru
gestörten Verkehrsvechältnisse dem
Umgekehrt wird natürlich schon weg
größeren Zahl der in unserer Hand
fangenen und wegen der Jnanspruchi
scheu Verkehrsmittel durch den noch .
Kriegszustand mit unseren westliche
Abtransport dieser Gefangenen auch
ßäm vor sich gehen können und sich ja
(Seit aus dehnen . Die Russen werden s
vbzufinden haben wie unsere Gesang
sie Sen Vorteil voraus haben , in
HältnUen den Zeitpunkt ihrer Heimr
falls sie es nicht vorziehen , überhä
fand zu bleiben .

Ä -Ivolsecfoiße .
Berlin . 22 . April . (WTB . ) Amt !

Teile des AermelkaMls , auf der Lir
wiegend die Kriegs -Materioltranspo
des vor sich gehen , hat eines unserer
Mandant Oberleutnant zur See Wc
geladenen englischen Dämpfer „Äio
<5660 BRT .) und einen weiteren
BRT . großen Dampfer abgeschosse
aus großem , stark gesichertem Geleit
saml - Tonnenzaht nach neuerdings ein
Lungen 15 000 BRT .

Der Chef des Admiralstab

politische llkundl
Faden und dre neuen SkLULlplän
ß .C: Der Karlsruher Miharbei

burger Post " schreibt seinem Blatt
Bild der badischen Finanzlage erfäl .
durch die soeben bekannt gewordenen
Reiches . Gelangen die Entwürfe üb
Weinsteuer zur Einführung , so be!
Biersteuergesetz einer entsprechenden .
der Betrag an Biersteuer , der der !

Lasse noch Ablieferung der AusLl «
Reichskaffe noch verbleiben wird , br

scheiMchkejt nach einen nicht unerhel
^
Ausfall für die badische Staatskasse
Einführung einer Reichsweinsteuer
badische Weinsteuer , deren Ertrag iä
uffd 2,5 Millionen schwankt, äufgeho

terden Ausfälle bedürfen eines Ersa
ung neuer Einnahmequellen , und d

blsbald nach Annahme der Reichsei
Reichstag dem gegenwärtigen Land
ttierungsvorläge zugehen müssen.

Herzog Friedrich b. von *
Dessau , 21 . April . (WTB . ) He

von Anhalt ist auf Schloß Ballen
kurz vor 7 Ahr gestorben . Der
19 . August 1856 geboren worden .

Am 2 . Juli 1889 fand seine Ve
Prmzessin Marie von Baden , der

zen Wilhelm von Baben , statt . Di
geblieben . Erbe des Herzogstuhls
'der jüngere Bruder des Herzogs ,
18 . April 1861 geboren wurde . A
der Prinzessin Luise von Sachsen -

drei Söhne und eine Tochter hervor , so baß
tblnft des alten Geschlechts nach ' menschlichem
gesichert erscheint.

Klasse Bezeichnung
73 . We ungetveunie wollene Original -Tuch - und

Kammgarnlumpen aller Art , beste Sorte * ! . . 49
74. Sonstige alte wollene Tuchlumpen, soweit solche

unter 72 bis 73 nicht ansgeführt sind . —

F . Nene wollene Tuchlumpen, sortiert , Kammgarn
und Kammgarncheviot.

76 . Neu hell u . grau Kammgarn u *Ka-mmgarucheviot 299
79 . Neu schwarz Kammgarn und Kammgarncheviot 249
77 . Neu blau Kammgarn und Kammgarncheviot . . 249
78 . Neu bunt Kammgarn und Kammgarnchevioi . . 299
79 . Original -Neutuch ohne Kammgarn . 119
89 . Origsnal-Neuiuch mit Kammgarn . 169
81 . Sonstige wollene Neuiuchlumpen. soweit solche

unter 76 bis 89 nicht aufgesührt sind . . . . —

G. Reue wollene Tuchlumpen, sortiert (Streichgarn ) .
82 . Neu hell Damentuch und Flanell (Streichgarn ) . 299
83 . Neu bunt Damentuch und Flanell iStreichgarn ) 169
84 . Neu schwarz Damentuch und Flanell (Sireichg. ) 149
86 . Neu bunt reinwollene Cheviots und Flausch . . 129
86 b . Neu bunt wollene Cheviots und Flausch -Ersatz¬

stoffe (Kriegsware ) . . 99
89 . Sonstige neue wollene Tuchlumpen,

' sortiert
Streichgarn , soweit solche unter 82 bis 85 b nicht
ayfgeführt sind . —

H a ) Alte wollene Uniform- (Militär - ) Tuchlumpen.
87 . Alte getrennte feldgraue u . graue wollene Mili¬

tärtuchlumpen . 199
88 . Alte getrennte blaue wollene Militärtuchlumpen 75
89 . Alte getrennte , nach Farben sortierte wollene

Militärtuchlumpen . 75
99 . Alte getrennte , gemischtfarbige (unsortierte ) wol¬

lene Militärtuchlumpen . 66
91 . Alte getrennte schwarze wollene Militärtuchlum -

pen . . . 60
92 . Militärtuchnähte . 30
93. Sonstige alte wollene Militärtuchlnmpen , soweit

solche unter 87 bis 92 nicht aufgeführt sind . . —

b ) Neue wollene Uniform- (Militär - ) Tuchlumpen.
94 . Neue feldgraue wollene Militärtuchabfälle . . . 249
96 . Neue graue wollene Militärtuchabfälle . . . . 290
96 . Neue blaue wollene Mllitärtuchabsälle . 175
97 . Neue sortierte farbige und schwarze wollene Mili¬

tär tuchabsälle : . 120
98 . Neue gemischtfarbige wollene Militärtuchabfälle 169
99 . Neue Militärtuchleisten und -suchenden . . . . 149

109 . Sonstige neue wollene Militärtuchabsckmiiie, so¬
weit solche unter 94 bis 99 nicht nnfgeführt sind —

J . a ) Alte Halbwolltuchlumpen.
101 . Alte getrennte original halbwollene Tuchlumpen,

Dübel , Kammgarn und Flausch34
101 . Alte getrennte halbwollene Tuchlumpen, Dübel
a . w . und Flausch , weiche Ware . 39
101. Alte getrennte halbwollene Tuchlumpen. Dübel,
a . h . Kammgarn und Flausch, harte und stark baum-

wollhaltige Ware . 34
102. Alte Zibiltnchnähte . 20
103 . We ungetrennte halbwollene Tuchlumpen . . . 29
104 . Sonstige alte Salbwolltuchlumpen, soweit solche

unter 191 bis 198 nicht aufgeführt sind . . . . —

b , Reue Halbwolltuchlumpen .
196 . Neue halbwollene Tuch- und Konfektionsabfälle . 69
106 . Neue halbwollene Cheviots, Dübel und Flausch . 69
107 . Neue graue und feldgraue halbwollene Militär¬

tuchabschnitte ( Vigognetuch ) . 100
108 . Sonstige neue Halbwolltuchlumpen, soweit solche

unter 196 bis 197 nicht aufgeführt sind . . . . —

K . a) Alte Danrenkleider-Halbwollumpen.
109 . Alle bunte getrennte original Alpaka - und Za-

nella-Halbwollumveu, alle Farben außer weist . 55
119 . Alte getrennte original weiße Alpaka- und Za-

nella-Halbwollumpen . 120
111 . Alte getrennte Warp - und Beiderwand-Halbwoll-

lumpen ( wollreiche Ware ) . 40
112. Alte ungetrennte Halbwolltaillen und -rocke (un¬

getrennte Kleiderhalbwolle) . 20
* ) Geringere Sorten entsprechend billiger . Für die¬

jenigen Klassen, für welche keine Preisbestimmung festgelegt
ist , erfolgt die Bewertung beim Ankauf durch die Kriegs -
Wollbedarf - A . - G . oder die Kriegs - Hadern - A - G . durch die
von der Kriegs -Rohstoff- Abteilung deS Königlich Preußischen
Kriegsministeriums eingesetzten Lnmpenbewertungs -Kom-
niissionen.

Klasse Bezeichnung Tat *.?
113. Alt getrennt Halbwoll-Moirs und Posamenten

(letztere frei von Holz und metallischen B-csiand-
terlen ) . . 44

114. Sons^ge alte Damenkletder-Halbwollumven, so¬
weit solche unter 199 bis 113 nicht aufgesührt sind —

b ) Wette Damenkleibcr-H-rlbwollumpcn,
115. Neue bunte Alpaka - , Lüster- , Halbtibet- u . Halb-

woll -Zanella - Abschnitie .
116 . Neue weiße Alpaka -Abschnitte . . . . . .
117. Neue schwarze Alpaka -Abschnitte .
118 . Sonstige neue Damenkleider -Halbwollabsckmitte,

soweit solche unter 116 bis 117 nicht aufgesührt
sind . .

L.
119 . Gemischte wollene und halbwollene Lumpen , so¬

weit solche unter Klasse A bis K nicht aufgesührt
sind . . —

Preistafel 2 .
( Meldeschein 4L .)

Klaffe Bezeichnung
M. Alte baumwollene Lumpen.

129. Alte . Weiße baumwollene Kattunlumpen I . . . 50
121 . Alte Weiße baumwollene Kaitnnlumpen II . . . 40
122 . Alte graue baumwollene Kaiiunlumpen mit

Schmierlappen . 26
122 b . Alte , graue baumwollene Kattunlumpen für Reiß¬

zwecke . 3#
122 c . Alte graue baumwollene mürbe Kattunlumpen

für ' Papierfabrikation . 24
123. Alte blaue baumwollene Kattunlumpen . . . . 2#
124. Alte rote baumwollene Kattunlumpen — frei von

Federzeug — . . . 24
125 . Alte schwarze baumwollene Kattunlumpen . . 2t
125 a . Alte dunkle baumwollene Kattunlumpen , reiß -,

fähige Ware . 1#
126 . Alle hellbunte baumwollene Kattun - und Bar -

chentlumpen . 24
127 . Alte mittelhelle baumwollene Kattun - und Bar¬

chentlumpen . 2®
128 . Alt Cnalischledex (Hosenzeug) und Gladbacher Stoffe

(original! . 18
1.28a. Alte Gladbacher Stoffe . 19
128b . All Englifchleder . IS
129. Sonstige alte baumwollene Kattun- und Barchent¬

lumpen , soweit solche unter 129 bis 128b nicht auf¬
geführt sind . . .

' ■■ . • ,. . . —
130 . Alte Gardinen (mit Mull und Gaze ) . 42
131 . Alte weiße und halbweiße baumwollgeitrickte Lum¬

pen und Trikotaaen . . 80
132 . Alte hellbunte bauinwsllgestrickte Lumpen und Tri -

koiagen . 45
. 133 . Alte bunte baumwollgestrickie Lumpen und Tri -

kotagen . . 3-5
134 . Alte schwarze baumwollgestrickte Lumpen und

Trikotagen . . 45
135. Alte baumwollene Jacken und Westen . 30
136. Baumwollwatte (alle ) . 90
137 . .Sonstige alte ' baumwollene gestrickte und gehäkelte

Lumpen , fotoeii solche unter 131 bis 136 nicht auf¬
geführt sind . —

138. Sonstige alte sortierte baumwollene Lumpen , soweit
solche unter 120 bis 137 nicht aufgeführt sind . . —

138a . Kragen und Manschetten . 40
138b . Wattröcke. Wattdecken und Wattstücke . 36

N . Neue baumwollene Lumpen und Abschnitte.
139. Neue weißgebleichte baumwollene Abschnitte (Schir-

tin« usw .) I , frei von Glasbatist, Blusen - und
Stickereistoffen . . 100

139a . Neue weißgebleichte baumtvoll - GlaAbatistabschnitie 89
139b. Neue weißgebleichte baumwollene Blusen - und Stik-

kereistoffabschnitte . 65
140. Reu weißgebleichte baumwollene Abschnitte II , nicht

mehr als 20 v. H . Glasbatist, Blusen - und Stickerei-
stoffabschnitte enthaltend (auch Berbandstosfabschn .) 75

141 . Neue ' weiße ungebleichte baumwollene Llbschnitte
(Kaliko usw .) I . 100

142. Nene weiße ungebleichte baumwollene Abschnitte
(Kaliko usw.) II . . 70

143. Neue blaue baumwollene Abschnitte . 40
144. Neue hellbunte baumwollene KattunäbschnÄte . . 45
145 . Reue hellbunte baumwollene Barchentabschnitte

(Biber) . 75
146. Re« mittelhelle baumtvoll . Kattunäbscknitte (lottert) 32
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die Zu -
Ermessen

lameni .
'Darm oewegre itaj unter xmueuuemm

ner Musikkapelle der Leichenzug nach , dem Krema¬

torium . wo Landtagsabgeordneter Geiß -Mannheim
für die foziakdemokralische Landtagsfraktion , für den
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werden können. Es ist merkwürdig, daß die Lebens
mittekvertellung in Ettlingen , trotz aller Bemühung
von den verschiedensten Seiten , nicht in Orduung ton



men will . Erst muh lange um die Form « der Lebens¬
mittelverteilung gekämpft werden , bis endlich Ende
1917 das Bestellsystem emgeführt wurde ,

’
blas siH

ganz gut bewährt , soweit eben Lebensmittel ausge¬
geben werden . Anfang 1917 hatte die damalige
Verwaltung der städtischen Lebensmittelstelle grobe
Schwierigkeiten von dem Geschäftsführer des Kom¬
munalverbandes die zustehenden Lebensmittelmengen
zu erhalten . Es bedurfte langer Kämpfe und Be¬

schwerden beim Ministerium , ehe d'e Sache in Ord¬

nung kam. Jetzt bringt der Kommunaloerband die

zustehenden Lebensmittel rechtzeitig bei und nun ver¬
sagt die städtische Lebensmittelstelle und hält zurück,
wozu sie in keiner Weise berechtigt ist . Die Allgemein¬
heit kann sich das natürlich nicht lange bieten lassen
und verlangt vom Bürgermeister und Gemeinderat ,
daß sie diese Angelegenheit scharf im Auge behalten
und für rechtzeitige und gleichmäßige Verte lung
Sorge tragen . Es ist verständlich , wenn der Ge¬
meinderat in einzelnen Fällen gewisse Lebensm ' ttel
für besondere Zwecke zurückhalten würde , das könnte
aber nur auf besonderen Beschluß geschehen und dürfte
nicht einzelnen Personen überlassen bleiben , vor deren
Willkür die Verbraucher unbedingt geschützt werden
müssen. Nebenbei gesagt , wäre es erwünscht, wenn
an Stelle oft gerügter Verzettelung ' die Ausgabe ver¬
schiedener Lebensmittel Ufw . noch , mehr zusammen¬
gefaßt und so weit wie möglich den Geschäftsleuten
zugewiesen würde .

Die Milchverteilung scheint ja end'l 'ch geregelt wer¬
den zu sollen . Es ist abzuwärten , ob die gewählte
Form allen berechtigten Anforderungen entspricht. So -
viel wir unterrichtet find , ist der Gemeinderat vom
besten Bemühen geleitet und es kann wohl zur Be¬
ruhigung der Bevölkerung daraus hingewiesen werden ,
daß in der Tat schon jetzt ansehnliche Fettmengen in
Form von Butter zur Verfügung stehen. Die Re¬
gelung wird umso besser vor sich gehen , je einwand¬
freier die Durchführung vonseiten der Stadt , der
Verteilüngsstellen und auch , der Bezieher gehandhabt
wird .

Einer für sehr viele .

Gchweinemarkt .
Durlach, 20 . Avril. Befahren mit 100 Läufern und 203

Ferkeln ; verkauft wurden 100 Läufer und 203 Ferkel ; preis
per paar Läufer 320 - 400 Mk ., der Ferkel 220 - 250 Mk.
Geschäftsgang gut .

Amtliche Bekanntmüchung .

Bekanntmachung .
Eaatkartoffrln betr.

'

An die Bürgermeisterämter des Bezirks .
1 . Zwecks Lieferung von Saaikarioffeln aus anderen

Kommunalverbänden hat der Bezieher mir seinen Lieferanten
einen schriftlichen Vertrag bis spätestens 30. April 1918
abzuschließen.

Der Antrag auf Genehmigung, dem der Vertrag, sowie
eine Bescheinigung des Bürgermeifteramies des Wohnortes
über die mit Kartoffeln zu bebauende Fläche beizufügen ist,
muß bis längstens S. Mai 1918 beim Kommunalverband
gestellt werden , umsonst eine Genehmigungverte 'lung ausge>
schlossen ist.

EinAusiw sch von Saatkartoffeln innerhalb des Kommunal¬
verbandsbezirks Ettlingen ist der besonderen Genehmigungs-
Pflicht nicht unterworfen .

Ettlingen, den 28 . März 1818 .
Großh. Bezirksamt .

- Kommunalverband . -

Vorstehendes geben wir hiermit bekannt.
Ettlingen, den 6 . April 1818 .

Bürgermeisteramt :
Huegel .

Privat -Anzeigen .

Bekanntmachung .
Anmeldung z. Stammrolle.

Oie Wehrpflichiigen , welche in der Zeit vom 1 . Januar
bis 31. März ds. Ls. das 17. Lebensjahr vollendet haben,
somit in der Zeit vom 1 . Januar bis 31 . März 1901
geboren sind , haben sich bis spätestens 21. April lsd . Lü.
zur Landsiurmrolle in der Katschreiberei anzumelden . Nicht-
anmeldung wird bestraft und hat der Zuwiderhandelnde unter
Umständen sofortige Musterung und Einstellung zu gewärtigen .

Ettlingen, den 20. April 1918.
Bürgermeisteramt :

Huegel .

Bekanntmachung .
Schließung von Wegübergängen betr.

Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis, daß nach An--
ordnung der Gr . Bahnbauinspektion Karlsruhe , der Weg---
Übergang über die Güterbahn Ettlingen-Karlsruhe , Kangier-
bahnhof bei km 2, 788 in der Nähe der Wartsiativn i
bis auf Weiteres bei Nacht geschloffen wird und zwar:
in den Monaten November bis mit Februar von 6 Uhr -,

abends bis 7 Uhr morgens,
in den Monaten März , April, September, Oktober von 9 Uhr

abends bis 5 Uhr morgens, z
in den Monaten Mai bis mit August von 10 Uhr abends

. bis 4 Uhr morgens.
Ettlingen, den 11. April 1918.

Bürgermeisteramt:
Hu eg ei . Müller.

Bekanntmachung .
Wir machen hiermit die Abnehmer von elektrischem Licht- ,

und Krafistrom auf die im amtlichen Berkündigungsblatt vom
27. März lfd. Ls . veröffentlichie Ortsvorschr st über die Ein¬
schränkung des Verbrauchs elektrischer Arbeit besonders auf¬
merksam.

Ettlingen , den 11 . April 1918.
Bürgermeisteramt:

Huegel . Müller.

Bauern -Berein
Ettlingen .

Oie bestellten Eaatkar -
toffeln werden morgen Diens¬
tag vormittag von 7 - li Uhr
am Hauptbahnhof abgegeben.

Ruhige Beamtenfamilie
sucht auf 1. Luli oder früher-
eine -
3- 4 Zimmer-

Wohnung
mit Zubehör. Angebote an
die Geschästsstelle ds . Bl.

Eine frisch¬
melkende

Ziege
ist zu verkaufen.

Kirchenplatz 20.

Kinderloses Ehepaar sucht
3—4 Zimmer-

Wohnung
mit Glasabschluß auf sofort
oder später zu mieten.

Näheres in der Geschäfts»
stelle ds. Bl.
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Fett -Verkauf.
Am Dienstag , den 23. April 1918, nachmittags

2 - 6 Uhr wird in der siädt. Verkaufshalle im Rathaus
Fett (Nutter und Rierenfett)

auf Rümmer 23 der Rährmittelkarte ausgegeben ; hierbei
« erben die Bestell- , Bezugs- und Quittungsmarken der
Letr . Rümmer abgetrennt. Auf den Kopf entfallen 50 Gr.

^SJer Preis beträgt für Butter 20 pfg ., bei Rierenfett 23 pfg.
Zwei Abschnitte der zur Zeit giltigen Fettkarten sind abzu¬

liefern .
Oie Haushaltungen

der Buchstaben R - S von 2 - 4 Uhr nachm.
n n — 3 » 4i — 6 „ „

Ettlingen , den 22. April 1818 .
Bürgermeisteramt .

Eier-Ausgabe .
An den nachfolgenden Tagen erfolgt in der fiä ' t. Ver-

laufshalle im Rathaus die Ausgabe frischer inländischer Eier
a » die dabei erwähnten versorgungsberechtigtenHaushaltungen
Her Stadt.

Bei der Ausgabe bleiben die Hühnerhalter ausge¬
schlossen .

Auf den Kopf jeder Haushaltung entfallen 5 Eier , die
für 5 Wochen (27 . Mai bis 29. 3unö bestimmt sind . Die
Eier werden ohne Eierkarten aufgrund - von Kontrollisien
ousgegebcn und die für obige Zeit zusiehenden Eierkarien
«lnbehaltea.

Oer Preis für das Ei beträgt 28 pfg.
Es werden hiernach Eier ausgegeben :

Dienstag, den 23. April 1918
Haush. der Buchstaben Au . 5 von 8 - 10 Uhr vormittags

„ „ „ C,D,E,F * 10 - 12 „ „
„ h „ G „ 2 — 3 „ nachmittags
H ,, „ H U» I n 3 4 ff ,,
h n n K U. L „ 4 - 6 „ „

Mittwoch , den 24 . April 1918
Haush. der Buchstaben dl von 8 - 10 Uhr vormittags

ff n n N, O, P, Q „ 10 — 11 „ n
ff n n R „ 11 — 12 „ ff
ff „ „ S, Sch, Sp, St „ 2 - 4 Uhr nachmittags
m it h T — Z „ 4 — 6 . „

Ettlingen, den 22 . April 1918 .
Bürgermeisteramt :

Huegel . Müller.
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Nahrmiitel-Ausgabe .
Von Dienstag , den 23. April 1918 ab sind bei den

bekanntgegebenen Geschäften auf die Bezugs- und Quittungs¬
marken :
Ro . 29 der Rährmittelkarte Zucker 750 Gr . auf deu Kopf
Ro. 30 „ „ Cichorie 250 Gr . (l Paket)

auf den Kopf
in Empfang zu nehmen,

Da beim Abholer, der Waren die betreffenden Rummern
der Rährmiitelkarten durch den Kaufmann abgetrennt wer¬
den müssen , bedarf es der Vorlage sämtlicher Karten jeder
Haushaltung . Die Warenkönnennurvon den Geschästen bezogen
werden, bei denen die Bestellung erfolgte und müssen bis
spätestens 26 . April lfd . 3s . abgeholt sein .

Die Kaufleute haben auf den 28 . April lfd . 3s . die
abgelieferten Bezugs- und Quittungsmarken auf den Quittungs¬
bogen angeklebt, dem Kaufmann Michael Seubert einzu¬
senden und diesem gleichzeitig mitzuteilen, welche Waren¬
mengen jeder einzelnen Gattung nicht in Empfang genom¬
men sind, worauf hierüber anderweitig verfügt wird .

Oer Verbraucherpreis beträgt bei :
Würfelzucker 44 pfg . für das pfd .
Grieszucker 41 „ „ „ „
Eichorie 84 „ „ „ „

Ettlingen , den 22 . April 1918 .
Bürgermeisteramt .

Wenn vorherige
Anmeldnngen

Geflügel-Ausgabe .
Die siädt. Verkaufsstelle im Rathaus nimmt am Diens¬

tag , den 23 . April 1918, vormittags von 8 - 12 Uhr und
nachmittags von 2 - 6 Uhr Anmeldungen auf geschlachtete
holländische Hühner (entdärmt und sauber bearbeitet) an .
Oie Verkaufszeit wird nach Eingang der Anmeldungen be¬
kanntgegeben.

Ettlingen, den 22 . April 1918 .
Bürgermeisteramt :

Huegel . Müller.

Saatkarioffeln.
Die Stadtgemeinde läßt am Dienstag , den 23. April

und Mittwoch , den 24. April, jeweils vormittags 8 - 12
Uhr und nachmittags 2 — 6 Uhr bei Blechnermeisier Otto
Vogel hier, Hirschgasse, norddeutsche Saatkortoffeln , Kaiser¬
krone , Frühsorte, sehr schöne Ware, zum Preise von 14,50
Mark verkaufen .

Ettlingen, den 22 . April 1918 .
Bürgermeisteramt .

durch die
Schulleitungen, Vereine, Militär,

Fabrikbesitzer
an mich eingehen , so finden Vor¬

stellungen statt im

Residenz-Theater
Städtische Fesihalle in Ettlingen

am Samstag, den ii . und Montag , den 13 . Mi .

Residenz -Theater z. Grüner Hof in Durlach
am Samstag, den i . und Montag , den 6. Mai

jeweils vormittags von 9 - 10 '/ - Uhr
ir n 11 ~ 12 / r „

nachmittags „ 2 — 3 '/r „
i> n 4 — 5 l/ i „

abends „ 6 - 7 1/ * „
„ - 8 - 9 % „

Gezeigt wird das große Filmwerk :

Ostpreußen und sein
Hindenburg

Vaterländisches Schauspiel aus der Geschichte der
Ostmark von Richard Schott .

Musik vom König! . Musikdirektor Professor Ferd .
Hummel.

Unter dem Protektorat Se. Majestät des Kaisers.
Dem Reichsverband der Ostpreußenhilfe fließen

vertraglich 20% der Filmleihmiete zu .
Spielfolge :

1 . Aus Ostpreußens Vergangenheit,
2. Der Weltkrieg : Ostpreußens Rot,
3. „ „ Ostpreußens Befreiung.

Hierzu das Amtliche Ver¬
kündigungsblatt Rr. 36 .

Für die Gchrifiltg. verantw .
R . Barth in Ettlingen .
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